
 

Das Elterngeld im Überblick 

 

 Basiselterngeld 

Den Eltern stehen gemeinsam insgesamt 14 Monate Basiselterngeld zu, wenn sich beide an der 

Betreuung beteiligen und den Eltern dadurch Einkommen wegfällt. Sie können die Monate frei 

untereinander aufteilen. Ein Elternteil kann dabei mindestens zwei und höchstens zwölf Monate 

für sich in Anspruch nehmen. Ein gleichzeitiger Bezug von Basiselterngeld ist grundsätzlich nur 

maximal einen Monat möglich.  

Alleinerziehende, die das Elterngeld zum Ausgleich des wegfallenden Erwerbseinkommens 

beziehen, können die vollen 14 Monate Elterngeld in Anspruch nehmen.  

 

 ElterngeldPlus 

ElterngeldPlus können Eltern doppelt so lange bekommen wie Basiselterngeld: Ein Monat 

Basiselterngeld entspricht zwei Monaten ElterngeldPlus. Wenn Eltern nach der Geburt nicht 

arbeiten, ist das ElterngeldPlus halb so hoch wie das Basiselterngeld.  

 

 Partnerschaftsbonus 

Eltern können jeweils bis zu vier zusätzliche ElterngeldPlus-Monate als Partnerschaftsbonus 

erhalten, wenn sie in diesem Zeitraum gleichzeitig zwischen 24 und 32 Wochenstunden in Teilzeit 

arbeiten. Der Partnerschaftsbonus kann für mindestens zwei und höchstens vier Monate beantragt 

werden. Die Regelung gilt auch für getrennt erziehende Eltern, die als Eltern gemeinsam in 

Teilzeit gehen. Alleinerziehenden steht der gesamte Partnerschaftsbonus zu. 

 

 Höhe und Anspruchsvoraussetzungen 

Die Einkommensgrenze, ab der Eltern keinen Anspruch mehr auf Elterngeld haben, liegt für Paare 

und Alleinerziehende bei 200.000 Euro zu versteuerndes Einkommen. Wird diese Grenze 

überschritten, können Eltern kein Elterngeld bekommen. Maßgeblich ist das zu versteuernde 

Einkommen im Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes.  

Die Höhe des Elterngeldes hängt davon ab, wie viel Einkommen der betreuende Elternteil vor der 

Geburt des Kindes hatte und ob nach der Geburt Einkommen wegfällt. Je nach Einkommen 

beträgt das Basiselterngeld zwischen 300 Euro und 1800 Euro im Monat und das ElterngeldPlus 

zwischen 150 Euro und 900 Euro im Monat. Mehrkindfamilien profitieren vom sogenannten 

Geschwisterbonus, wenn ein weiteres Kind unter 3 Jahre oder zwei weitere Kinder unter 6 Jahren 

im Haushalt leben. 

 

 Der Elterngeldrechner 

Mit dem Elterngeldrechner mit Planer können Mütter und Väter ihren Anspruch auf Elterngeld 

selbst ermitteln. Er hilft Eltern zu planen, wie sie Elterngeld, ElterngeldPlus und 

Partnerschaftsbonus miteinander kombinieren können - zeitlich und finanziell. 

https://familienportal.de/familienportal/meta/egr

